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Vorbemerkungen.

Wir legen hiemit Heft 3 der „Beiträge zur Statistik der Stadt Bern" vor. Es
handelt über die Wohnungsmarktlage in der Stadt Bern im Jahre 191S auf Grund
der Erhebungen im Monat Januar. Das Heft gibt ausserdem Aufschluss über die

Bautätigkeit und die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahre 1910. Über die
Gewinnung des Stoffes ist das Nähere bei den einzelnen Abschnitten zu entnehmen.
Als Anhang sind zwei Zusammenstellungen beigefügt; die eine bezieht sich auf
die Entwicklung des Hypothekarzinsfusses und des Zinsfusses für Baukredite bei
den stadtbernischen Bankinstituten seit dem Jahre 1910, die andere auf die
Baukosten von heute gegenüber der Zeit vor dem Kriege. Die Bearbeitung selbst ist
durch den Unterzeichneten erfolgt.

Mehr als in allen andern grössern Gemeinden der Schweiz ist in Bern die

Wohnungsfrage durch das schnelle Anwachsen der Bevölkerung und das gleichzeitige

Zusammenschrumpfen der Privatwohnbautätigkeit heute eines der
wichtigsten und zugleich schwierigsten kommunalpolitischen Probleme geworden. In
Bern herrscht nicht nur Wohnungsknappheit, sondern eine ausgesprochene
Wohnungsnot. Die Unterbringung der Bevölkerung bietet immer grössere Schwierigkeiten.

Umfassende Massnahmen hinsichtlich der Behausungsmöglichkeit und der

Bautätigkeit müssen ergriffen werden. Wie auf andern Gebieten der Verwaltungstätigkeit

ist auch hier die Vorbedingung für eine glückliche Lösung eine genaue
Kenntnis der Tatsachen. Die folgenden Darlegungen sollen einen Beitrag dazu liefern.

Die Frage zu untersuchen, wer diese grosse Aufgabe lösen soll, der Einzelne,

Vereine, die Gemeinde oder der Kanton und der Bund ginge über den Aufgabenkreis

eines statistischen Amtes hinaus. Die Ansicht, die der in Deutschland im

Jahre 1900 gegründete „Verein Reichswohnungsgesetz" in dieser Frage vertritt,
dürfte unseres Erachtens auch für die Lösung der Wohnungsfrage in der Schweiz
und für die Stadt Bern im besondern zutreffen.

„Es bedarf der mächtigen Mitwirkung des Staates zur Lösung der Wohnungsfrage

in den grössern Städten. Nur wenn diese eintritt, ist auf einen vollen Erfolg
zu rechnen. Mit nichten soll der Staat die ganze Aufgabe allein übernehmen, aber

er soll der Reform durch seine Gesetze und seine Verwaltung den Boden bereiten,
soll sie durch seine Zwangsgewalt überall in Fluss bringen, soll sie mit Mitteln
und Organen versehen, soll sie überall stützen, fördern, ausbreiten. Als in erster

Linie hierzu berufen erscheint das Reich, sowohl durch seine sachliche Zuständigkeit,

wie durch die Fülle seines Ansehens, seiner Mittel und Bedürfnisse; gleich
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wichtige Gründe gerade für ein Eingreifen des Reiches sind der einheitliche und
umfassende Charakter, welcher der Angelegenheit durch ein Vorgehen des Reiches

verliehen, und die Volkstümlichkeit, welche für sie durch die Beteiligung des

Reichstages erzielt wird. Unter dem Reiche sollen die Einzelstaaten in gesicherter

Selbstverwaltung ausführend und ergänzend arbeiten, und auf so vorbereitetem
Boden werden dann auch die kommunale Tätigkeit und die Selbsthilfe immer
besser erblühen."

Setzt man an Stelle der Worte „das Reich" „der Bund" und anstatt „die
Einzelstaaten" „die Kantone", so sind diese Leitsätze wohl ohne weiteres auch für
unsere schweizerischen Verhältnisse gültig. Bis es zu einem Eingreifen des Bundes

in dieser oder jener Form kommt, wird es aber sicherlich noch lange gehen;
inzwischen müssen daher die Gemeinden die Hauptarbeit zur Besserung unserer
Wohnverhältnisse leisten.

Bern, im März 1918.
Statistisches Amt der Stadt Bern:

Dr. Hans Freudiger.
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